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Redaktionsschluss
für das nächste Mitteilungsblatt ist
 am Dienstag, dem 4. März 2014, 18.00 Uhr
im Hauptamt der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, 
Rathaus, Zimmer 11.
Die E-Mail-Adresse für Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt lautet:

mitteilungsblatt@vg.badtennstedt.de
Atzrott
Gemeinschaftsvorsitzender

Notrufe und Bereitschaftsdienste 

Notrufe:

Polizei 110
Feuer/Rettungsdienst 112
Hufelandkrankenhaus Bad Langensalza 03603 8550

Rettungsdienste:

Rettungsleitstelle Mühlhausen  03601 19222
Polizeistation Bad Langensalza  03603 8310
Polizeiinspektion Mühlhausen  03601 4510
Kontaktbereichbeamter, Herr Guttulsröd 036041 41939

Versorgungsbetriebe:

Energie:
Thüringer Energie AG (bei Störungen) 0361 73907390
Thüringer Energie AG - Kundenservice 03641 8171111
Erdgas:
Thüringer Energie AG (bei Störungen)  0800 6 86 11 77
Trinkwasser:
Verbandswasserwerk Bad Langensalza
während der Dienstzeiten 03603 84070
außerhalb der Dienstzeiten 03603 840730
Abwasser:
AZV „Mittlere Unstrut“
Hüngelsgasse 13 
99947 Bad Langensalza 03603 84070
Für die Gemeinden Kutzleben/Lützensömmern
Trinkwasser: 0800 0725175
Abwasser: 0800 3634800
Betriebsgesellschaft Wasser
und Abwasser mbH Sömmerda
Bahnhofstr. 28
99610 Sömmerda
Sprechzeiten des Kontaktbereichbeamten:
Dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr
Im Rathaus, Zimmer 18

Kassenärztlicher Notfalldienst 
Die Anlaufpraxis im 
 Hufeland-Klinikum Bad Langensalza GmbH
 Rudolf-Weiss-Str. 1 - 5
 99947 Bad Langensalza
steht allen gehfähigen Patienten, die akut erkrankt sind, zu folgenden 
Sprechstunden zur Verfügung:
Montag, Dienstag und Donnerstag  19.00 Uhr - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag  16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage  09.00 Uhr - 13.00 Uhr
und  15.00 Uhr - 18.00 Uhr
Hausbesuche
Montag, Dienstag, Donnerstag  19.00 Uhr - 07.00 Uhr
Mittwoch, Freitag  13.00 Uhr - 07.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage  07.00 Uhr - 07.00 Uhr
Anmeldung über Rettungsleitstelle Mühlhausen

Tel. 03601 19222
oder bundesweit kostenfrei unter

116 117 

Augenärztliche Notdienst

Die Telefonnummer sowie die Praxisanschrift des diensthabenden Au-
genarztes kann über die Rettungsleitstelle des Unstrut-Hainich-Kreises 
03601-19222 oder 116 117 erfragt werden. 

Zahnärztlicher Notdienst:

Schmerzpatienten wenden sich an die Service-Nummer:
01805 908077

oder
unter www.zahnarzt-notdienst.de steht eine Datenbank für die Suche 
nach zahnärztlichen Notdiensten zur Verfügung. 

Notfalldienst für den Bereich Bad Tennstedt, Herbsleben

Montag, Dienstag, Donnerstag 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Gerade Kalenderwoche  Ungerade Kalenderwoche
Mo.: Dr. med. Kley  Dipl. Med. Beylich
Die.: Dr. med. Arand  Dipl. Med. Kämpf
Do.: Dipl. Med. Funke  Dr. med. Klemmer

Öffnungszeiten Apotheken:

Rats-Apotheke in Bad Tennstedt

Tel. 036041 57048
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag  08.00 - 13.00 Uhr
und  14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  08.00 - 13.00 Uhr
und  14.00 - 20.00 Uhr
Samstag  09.00 - 12.00 Uhr

Apotheke in Kirchheilingen

Tel. 036043-70216
Montag bis Freitag  08.00 - 13.00 Uhr
Montag und Freitag  15.00 - 17.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr

Amtlicher Teil

Sehr geehrte Damen und Herren 
Zahlungspflichtige,

ab dem 01.07.2014 führt die Verwaltungs-
gemeinschaft Bad Tennstedt die elek-
tronische Buchung ein.
Dafür ist es notwendig, dass Sie Zah-
lungen an die Verwaltungsgemeinschaft 
eindeutig mit dem Kassenzeichen,  
Personenkonto oder Aktenzeichen als 
Zahlungsgrund angeben. 

Alle Zahlungen, die nicht automatisch 
zugeordnet werden können, werden 
zurück überwiesen und später kosten-
pflichtig angemahnt.

Bitte sorgen Sie für eine korrekte Anga-
be des Zahlungsgrundes, auch in Ihrem 
Interesse.

David Atzrott
Gemeinschaftsvorsitzender
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Stadt Bad Tennstedt

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen zur Wahl

der Stadtratsmitglieder am 25.05.2014

1.
In der Stadt Bad Tennstedt sind am 25. Mai 2014 14 Stadtratsmitglieder 
zu wählen.
Zum Stadtratsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 und 2 
ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind 
wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und 
seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Stadt haben; der 
Aufenthalt in der Stadt wird vermutet, wenn die Person in der Stadt ge-
meldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repu-
blik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 
1.1
Für die Wahl der Stadtratsmitglieder können Wahlvorschläge von Partei-
en im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wählergruppen 
aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit 
aufgefordert. 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 28 Bewerber enthalten. Die 
Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.

Nichtamtlicher Teil

Bücherzwerge

Bilderbücher, Fingerspiele,
Lieder und Reime erwarten euch

am 13. März 2014
um 15.30 Uhr

„Haus des Gastes“, Kurstr. 10
99955 Bad Tennstedt

036041 33904 
1,00 € pro Familie
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Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl -(21. April 2014), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Stadt erfolgen. Dieser Erklärung ist die 
schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen 
beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 
12, 99955 Bad Tennstedt,  einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen 
muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr eben-
falls gegenüber dem Wahlleiter der Stadt erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Stadt 
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor 
der Wahl (22. April 2014) tritt der Wahlausschuss der Stadt zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Bad Tennstedt, den 18.02.2014
Muschketat
Wahlleiterin

An alle Bürger der Stadt Bad Tennstedt!
Ab sofort werden die Sprechstunden des Bürgermeisters nur noch 
nach Vereinbarung durchgeführt.
Bitte wenden Sie sich telefonisch an den Bürgermeister unter 0170-
3137109 oder an die Verwaltungsgemeinschaft unter 036041-3800.
Jörg Klupak
Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Recht herzlichen Glückwunsch 
den Geburtstagsjubilaren im Monat März
01.03. Herrn Werner Rost 78. Geburtstag
02.03. Frau Frieda Blankenburg 81. Geburtstag
02.03. Herrn Franz-Joachim Mock 76. Geburtstag
02.03. Herrn Franz Bartl 69. Geburtstag
02.03. Frau Bärbel Herzog 67. Geburtstag
02.03. Herrn Ralf Siegel 66. Geburtstag

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur  

ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist 
mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versammlungs-
leiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem 
Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie 
die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass 
jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vor-
schlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden 
Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als 
zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund ei-
nes eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Unstrut-Hainich-Kreis oder im Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt vertreten 
sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die 
der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätz-
lich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Stadt-
ratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 10+56=66 Unterschriften). 
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger ei-
nes gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Stadtrat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahl-
vorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche 
Unterstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie 
Stadtratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Stadt-
rat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten Wahlvor-
schlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unter-
stützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises, in dem die Stadt liegt, oder im Stadtrat ver-
treten ist. 
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften  persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
34. Tag vor der Wahl - 21. April 2014,18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburts-
datums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahllei-
ter der Stadt mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags  9.00 - 12.00 Uhr
dienstags  9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
mittwochs  9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
freitags  9.00 - 12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 12 aus-
gelegt. 



Bad Tennstedt - 5 - Nr. 4/2014

Kultur- und Heimatverein Bad Tennstedt e. V.

Helau, Alaaf und Karneval, 

wie in Venedig …
Wir lassen uns vom Faschingsfie-
ber anstecken und sind selbstver-
ständlich wieder beim Rosenmontagsumzug in Bad 
Tennstedt mit einem KHV-Wagen dabei. Wer während 
des Umzuges, davor und hinterher natürlich auch, 
eine trockene Kehle hat, kann gern in unser Domizil 
im Ratskeller einkehren. 
Wir freuen uns auf die jecken Tage, wünschen dem 
Tennstedter Karnevalsverein ausverkaufte Veranstal-

tungen bei bester Stimmung. 
Und weil wir vom Verkleiden nicht genug bekommen, gibt es am 
29.03. im Ratskeller einen Historischen Maskenball á la Karneval 
in Venedig. 
Weitere Termine des KHV, die auch Sie sich vormerken sollten:
13.04.  Frühlingskonzert im Ratskeller - Wir holen den Frühling zu 
uns und wecken auch in Ihnen Frühlingsgefühle! 
26.04. Biker Treffen - cool, gesellig und auf jeden Fall für die ganze 
Familie 
06.09. Großer Antik und Trödel Markt und Kinderflohmarkt - hier 
findet jeder was - Entdecken, Stöbern und Schnäppchen machen, 
oder wollen Sie vielleicht den großen Reibach als Verkäufer machen, 
mit den ein oder anderem Fundus vom Dachboden? Anmeldungen 
unter 036041 41835.

Karneval in Bad Tennstedt
Unter dem Motto:

„Tennscht Helau, im neuen Bau!”
Veranstaltungen

23.02.2014
ab 14.30 Uhr Kinderfasching

28.02.2014
ab 21.00 Uhr TKV-Light-Night

01.03.2014
ab 20.00 Uhr Prunksitzung

02.03.2014 
ab 14.30 Uhr Karnevalsveranstaltung
 für Senioren und Vorruheständler 

03.03.2014
ab 14.00 Uhr 31. Rosenmontagsumzug ab 14.00 Uhr 
ab 19.11 Uhr Rosenmontagsball

Die Veranstaltungen finden in der alten Sporthalle 
(Novalisschule Bad Tennstedt) statt.

Kartenvorbestellung 
Bäckerei Hellmund -V 036041 - 57337 oder 
ticketservice@tkv-tennscht-helau.de

Kartenvorverkauf 
•	 16.02.2014	von	10.30	Uhr	bis	11.30	Uhr	
 im Haus des Gastes

•	 23.02.2014	ab	14.30	Uhr
  alte Sporthalle (Novalisschule 

Bad Tennstedt)

Der Tennstedter Karneval e.V. / 
www.tkv-tennscht-helau.de

03.03. Herrn Rudolf Paak 72. Geburtstag
03.03. Frau Hella Schwanengel 69. Geburtstag
04.03. Frau Helga Schiel 76. Geburtstag
04.03. Herrn Friedrich Henning 74. Geburtstag
04.03. Herrn Walter Högler 65. Geburtstag
05.03. Herrn Klaus Lange 61. Geburtstag
05.03. Herrn Roland Allstädt 60. Geburtstag
07.03. Herrn Lothar Henning 85. Geburtstag
07.03. Frau Gisela Mößler 69. Geburtstag
08.03. Herrn Günter Flakus 83. Geburtstag
09.03. Frau Gerlinde Ködderitzsch 63. Geburtstag
09.03. Herrn Hans-Günter Müller 62. Geburtstag
10.03. Frau Ursula Tschapeller 80. Geburtstag
10.03. Frau Christa Hoßfeld 73. Geburtstag
10.03. Frau Karla Hoffmann 72. Geburtstag
10.03. Frau Eva Krahl 65. Geburtstag
10.03. Herrn Wolfgang Spaar 63. Geburtstag
11.03. Frau Liesbeth Zwätz 88. Geburtstag
11.03. Herrn Harald Strauß 74. Geburtstag
11.03. Herrn Karlheinz Deutsch 73. Geburtstag
13.03. Herrn Erhard Mößler 77. Geburtstag
14.03. Herrn Heinz Bernhardt 82. Geburtstag
14.03. Frau Brigitte Backhaus 72. Geburtstag
14.03. Frau Barbara Benkenstein 68. Geburtstag
15.03. Frau Ruth Helbing 63. Geburtstag
16.03. Herrn Achim Kleebauer 76. Geburtstag
16.03. Herrn Rudolf Tschapeller 62. Geburtstag
17.03. Herrn Ludger Schmidt 78. Geburtstag
18.03. Frau Karla Capliez 61. Geburtstag
19.03. Frau Hermine Heinz 78. Geburtstag
19.03. Frau Bringfriede Gunkel 74. Geburtstag
20.03. Frau Else Gimmler 90. Geburtstag
21.03. Frau Ursula Sademann 82. Geburtstag
21.03. Herrn Bernhard Kempa 61. Geburtstag
21.03. Herrn Werner Espich 61. Geburtstag
22.03. Herrn Kurt Dorfmann 79. Geburtstag
22.03. Herrn Helmut Görbing 78. Geburtstag
22.03. Herrn Karl-Georg Schmatz 71. Geburtstag
22.03. Frau Margarete Schirrmeister 63. Geburtstag
22.03. Frau Karla Rebischke 61. Geburtstag
24.03. Herrn Horst Pretschendörfer 75. Geburtstag
24.03. Herrn Dieter Scuppin 71. Geburtstag
25.03. Herrn Günter Kramer 75. Geburtstag
25.03. Herrn Peter Klein 62. Geburtstag
26.03. Herrn Günther Helbing 84. Geburtstag
26.03. Frau Anneliese Sautscheck 82. Geburtstag
26.03. Herrn Egon Ludwig 78. Geburtstag
26.03. Frau Monika Bertuch 71. Geburtstag
26.03. Frau Elke Liedloff 69. Geburtstag
26.03. Herrn Gerhard Köber 68. Geburtstag
26.03. Frau Inge Engelhardt 64. Geburtstag
27.03. Herrn Günter Heise 74. Geburtstag
28.03. Frau Ella Blankenburg 87. Geburtstag
28.03. Frau Konstanze Weymann 63. Geburtstag
28.03. Frau Marlene Ludwig 61. Geburtstag
29.03. Herrn Wilfried Scharfenberg 69. Geburtstag
30.03. Herrn Rolf Scheibel 70. Geburtstag
31.03. Herrn Lothar Schmidt 95. Geburtstag
Die Stadt Bad Tennstedt und die Verwaltungsgemeinschaft gratulieren 
auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen allen 
Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.
Klupak Atzrott
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

AWO-Sozialstation Bad Tennstadt
Kommen Sie & Ihre Angehörigen zu unserem

Ostermarkt 
am 25.03.14 ab 10.00 Uhr

Für Ihre leibliches Wohl sorgen wir mit
•	Waffeln
•	Bratwürsten
•	Kuchen	u.	a.

Bis zum 13.03.14 bitten wir um 
Rückmeldung für Ihre Kuchen- und 
Bratwurst-Bestellung.

Nutzen Sie dieses Event zur Besichtigung 
unserer Tageseinrichtung.
Ihr AWO-Team Bad Tennstedt

Bitte
beachten Sie den Muttizettel 

auf der  
nächsten

Seite
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Gemeinde Ballhausen

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung  
von Wahlvorschlägen zur Wahl

der Gemeinderatsmitglieder am 25.05.2014

1.
In der Gemeinde Ballhausen sind am 25. Mai 2014 8 Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen.
Zum Gemeinderatsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 
und 2 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) 
und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in 
der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repu-
blik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 

Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wähler-
gruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert. 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 16 Bewerber enthalten. Die 
Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
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3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften  persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
34. Tag vor der Wahl - 21. April 2014,18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburts-
datums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags  9.00 - 12.00 Uhr
dienstags  9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
mittwochs  9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
freitags  9.00 - 12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 12 aus-
gelegt. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl -(21. April 2014), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der ein-
zelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizu-
fügen.
5. 
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 
12, 99955 Bad Tennstedt,  einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen 
muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr eben-
falls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemein-
de unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (22. April 2014) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Ballhausen, den 18.02.2014
Thomann
Wahlleiterin

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur  

ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergrup-
pe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unter-
stützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
10+32=42 Unterschriften). 
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder 
im Gemeinderat vertreten ist. 
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ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur  

ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergrup-
pe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unter-
stützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
10+24=34 Unterschriften). 
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 

Nichtamtlicher Teil

Recht herzlichen Glückwunsch 
den Geburtstagsjubilaren im Monat März
03.03. Herrn Heinrich Ottmer 70. Geburtstag
05.03. Herrn Rudolf Kerst 81. Geburtstag
06.03. Herrn Manfred Reuter 71. Geburtstag
06.03. Herrn Jürgen Seeland 61. Geburtstag
11.03. Herrn Jürgen Garthof 72. Geburtstag
11.03. Frau Brunhilde Steinmetz 60. Geburtstag
12.03. Herrn Gerald Zink 61. Geburtstag
14.03. Frau Karin Haupt 71. Geburtstag
15.03. Herrn Erich Richter 82. Geburtstag
17.03. Frau Ruth Mußbach 85. Geburtstag
18.03. Frau Renate Garthof 68. Geburtstag
20.03. Herrn Klaus Marx 64. Geburtstag
22.03. Frau Marlis Fischer 61. Geburtstag
23.03. Herrn Helmut Federwisch 69. Geburtstag
24.03. Frau Irmgard Liebetrau 76. Geburtstag
24.03. Frau Bozena Müller 67. Geburtstag
25.03. Herrn Werner Keil 62. Geburtstag
27.03. Herrn Rüdiger Engel 60. Geburtstag
28.03. Herrn Roland Müller 77. Geburtstag
Die Gemeinde Ballhausen und die Verwaltungsgemeinschaft gratulieren 
auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen allen Ju-
bilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.
Saalfeld Atzrott
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Blankenburg

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen zur Wahl

der Gemeinderatsmitglieder am 25.05.2014

1.
In der Gemeinde Blankenburg sind am 25. Mai 2014 6 Gemeinderats-
mitglieder zu wählen.
Zum Gemeinderatsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 
und 2 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) 
und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in 
der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repu-
blik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wähler-
gruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert. 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthalten. Die 
Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
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zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Blankenburg, den 18.02.2014
Sola
Wahlleiter

Beschlüsse Blankenburg
03/2014 vom 11.02.2014
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Leistung „Baumschnittarbeiten 
an verschiedenen Stellen in der Gemeinde Blankenburg“ an die Firma 
LGM Landschaftsbaugesellschaft Mühlhausen mbH aus 99974 Mühl-
hausen zu.
04/2014 vom 11.02.2014
Der Gemeinderat stimmt der Rücknahme des Widerspruches der Ge-
meinde Blankenburg gegen den Bescheid des Thüringer Landesamtes 
für Statistik vom 27.06.2013 zur Feststellung der amtlichen Einwohner-
zahl mit Stand vom 09.05.2011 - Geschäftszeichen: IV.4-14/01-08-311-
165 - Zensus zu.
05/2014 vom 11.02.2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Blankenburg beruft für die Durchführung 
der Gemeinderatswahl am 25.05.2014 Herrn Jörn Sola - Bürgermeister 
der Gemeinde - als  Wahlleiter sowie Frau Karin Keitel - Bedienstete der 
VG Bad Tennstedt - als dessen Stellvertreterin.

Nichtamtlicher Teil

Recht herzlichen Glückwunsch 
den Geburtstagsjubilaren im Monat März
15.03. Frau Marga Kallenberg 61.Geburtstag

Die Gemeinde Blankenburg und die Verwaltungsgemeinschaft gratulie-
ren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen allen 
Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.
Sola Atzrott
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Bruchstedt

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen zur Wahl

der Gemeinderatsmitglieder am 25.05.2014

1.
In der Gemeinde Bruchstedt sind am 25. Mai 2014 6 Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen.
Zum Gemeinderatsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 
und 2 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) 
und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in 
der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repu-
blik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 

bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder 
im Gemeinderat vertreten ist. 
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften  persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
34. Tag vor der Wahl - 21. April 2014,18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburts-
datums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags  9.00 - 12.00 Uhr
dienstags  9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
mittwochs  9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
freitags  9.00 - 12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 12 aus-
gelegt. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl -(21. April 2014), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der ein-
zelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizu-
fügen.
5. 
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 
12, 99955 Bad Tennstedt,  einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen 
muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr eben-
falls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemein-
de unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (22. April 2014) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
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insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergrup-
pe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unter-
stützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
10+24=34 Unterschriften). 
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder 
im Gemeinderat vertreten ist. 
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
34. Tag vor der Wahl - 21. April 2014,18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburts-
datums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags  9.00 - 12.00 Uhr
dienstags  9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
mittwochs  9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
freitags  9.00 - 12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 12 aus-
gelegt. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl -(21. April 2014), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der ein-
zelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizu-
fügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 
12, 99955 Bad Tennstedt,  einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen 

Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wähler-
gruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert. 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthalten. Die 
Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur  

ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
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4.3.  Mindestens zwei Beisitzer (Sie werden aus der Versammlung  
heraus gewählt und versichern an Eides statt, ob die  Aufstel-
lung der Bewerber in geheimer Wahl erfolgt ist und  dass den 
Erfordernissen des § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 ThürKWG Rech-
nung getragen wurde.)

5.  Wahl eines Beauftragten und eines Stellvertreters für den  Wahlvor-
schlag (Ansprechpartner für die VG Bad Tennstedt)

6.  Aufnahme, Vorstellung und Zulassung von Wahlvorschlägen
7.  Abstimmung über die Wahlvorschläge
8.  Wahl der Aufstellung / Listenplatzierung der Kandidaten für die  

Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014
9.  Feststellung des Wahlleiters über den ordnungsgemäßen Verlauf  

der Wahlen
10. Verschiedenes
Die Wahlordnung liegt zur Einsichtnahme beim Vorsitzenden und in der  
Versammlung aus. Sie kann den Mitgliedern auch auf Wunsch per Mail  
übersandt werden.
Kandidaten für die Gemeinderatswahl können bis zum 14. März 2014  
beim Vorsitzenden bekannt gemacht oder in der Versammlung  vorge-
schlagen werden.
gez. Klaus Hellmann
Vorsitzender

Bruchstedt, den 14. Februar 2014

Gemeinde Haussömmern

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen zur Wahl

der Gemeinderatsmitglieder am 25.05.2014

1.
In der Gemeinde Haussömmern sind am 25. Mai 2014 6 Gemeinderats-
mitglieder zu wählen.
Zum Gemeinderatsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 
und 2 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) 
und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in 
der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repu-
blik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wähler-
gruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert. 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthalten. Die 
Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 

muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr eben-
falls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemein-
de unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (22. April 2014) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Bruchstedt, den 18.02.2014
Kirchner
Wahlleiterin

Nichtamtlicher Teil

Recht herzlichen Glückwunsch 
den Geburtstagsjubilaren im Monat März
01.03. Frau Margitta Daniel 64. Geburtstag
03.03. Herrn Gerhard Schmuck 71. Geburtstag
05.03. Frau Gerdi Mehlhorn 96. Geburtstag
09.03. Herrn Leonhard Kirchner 63. Geburtstag
12.03. Frau Irma Koch 83. Geburtstag
14.03. Herrn Gerd Dreyße 70. Geburtstag
14.03. Frau Dagmar Vetter 63. Geburtstag
16.03. Frau Inge Schmuck 65. Geburtstag
17.03. Frau Bärbel Henning 61. Geburtstag
26.03. Frau Antonie Weber 100. Geburtstag
31.03. Herrn Lothar Weiß 80. Geburtstag

Die Gemeinde Bruchstedt und die Verwaltungsgemeinschaft gratulieren 
auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen allen Ju-
bilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.
Montag Atzrott
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

Freie Wählergemeinschaft „Bürgerinitiative
für Bruchstedt“ der Bürgerinitiative „Heilinger Höhen“

Einladung

Zur Versammlung der Freien Wählergemeinschaft „Bürgerinitiative für 
Bruchstedt“ für die
 Aufstellung von Bewerbern zur Wahl
 des Gemeinderates der Gemeinde Bruchstedt am 25. Mai 2014
laden wir die Mitglieder der Bürgerinitiative für Bruchstedt und sowie die 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bruchstedt herzlich ein.
Die Aufstellungsversammlung findet statt
  am Samstag, den 15. März 2014, um 18.00 Uhr
  in der Heimatstube, Platz der Demokratie 95,
 99955 Bruchstedt
Als Tagesordnung ist vorgesehen:
1.  Begrüßung
2.  Genehmigung der Tagesordnung
3.  Bekanntgabe und Verabschiedung der Wahlordnung für die 
  Aufstellung von Kandidaten für die Gemeinderatswahl
4.  Abstimmung über den Wahlvorstand
4.1. Wahlleiter
4.2. Schriftführer
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3.2
Interstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften  persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
34. Tag vor der Wahl - 21. April 2014,18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburts-
datums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags  9.00 - 12.00 Uhr
dienstags  9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
mittwochs  9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
freitags  9.00 - 12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 12 aus-
gelegt. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl -(21. April 2014), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschläge 
gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung ist 
die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen 
beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 
12, 99955 Bad Tennstedt,  einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen 
muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr eben-
falls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemein-
de unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (22. April 2014) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Haussömmern, den 18.02.2014
Voigt
Wahlleiter

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur  

ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergrup-
pe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unter-
stützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
10+24=34 Unterschriften). 
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder 
im Gemeinderat vertreten ist. 
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wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur  

ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergrup-
pe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unter-
stützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
10+24=34 Unterschriften). 
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 

Beschlüsse Haussömmern
01/2014 vom 04.02.2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Haussömmern beruft für die Durchfüh-
rung der Gemeinderatswahl am 25.05.2014 Herrn Denis Voigt - Bür-
germeister der Gemeinde - als  Wahlleiter sowie Frau Sybille Seifert 
- Bedienstete der VG Bad Tennstedt - als dessen Stellvertreterin.

Nichtamtlicher Teil

Recht herzlichen Glückwunsch 
den Geburtstagsjubilaren im Monat März
01.03. Herrn Roland Parth 62. Geburtstag
07.03. Herrn Falko Albrecht 61. Geburtstag
09.03. Herrn Armin Haberstolz 63. Geburtstag
25.03. Frau Hertha Stieglitz 91. Geburtstag

Die Gemeinde Haussömmern und die Verwaltungsgemeinschaft gratulie-
ren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen allen 
Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.
Voigt Atzrott
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Hornsömmern

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen zur Wahl

der Gemeinderatsmitglieder am 25.05.2014

1.
In der Gemeinde Hornsömmern sind am 25. Mai 2014 6 Gemeinderats-
mitglieder zu wählen.
Zum Gemeinderatsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 
und 2 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) 
und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in 
der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repu-
blik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wähler-
gruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert. 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthalten. Die 
Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-



Bad Tennstedt - 14 - Nr. 4/2014

und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Hornsömmern, den 18.02.2014
Schröter
Wahlleiter

Beschlüsse Hornsömmern
01/2014 vom 04.02.2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Hornsömmern beruft für die Durchfüh-
rung der Gemeinderatswahl am 25.05.2014 Herrn Heinz Schröter - Bür-
germeister der Gemeinde - als  Wahlleiter sowie Frau Andrea Krahl - 
Bedienstete der VG Bad Tennstedt - als dessen Stellvertreterin.

Nichtamtlicher Teil

Jagdgenossenschaft Hornsömmern

Einladung

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Hornsömmern 
findet am
 Freitag, dem 21. 03. 2014,  19.00 Uhr
 in der Gaststätte Hornsömmern
statt.
Alle Landbesitzer und die Jagdpächter der Gemarkung Hornsömmern 
sind dazu herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung
2. Rechenschaftslegung durch den Genossenschaftsvorsitzenden
3. Bericht des Kassenwartes
4. Bericht der Jagdpächter
5.  Allgemeines
R. Gröger
Vors. Jagdgenossenschaft

Gemeinde Kirchheilingen

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen zur Wahl

der Gemeinderatsmitglieder am 25.05.2014

1.
In der Gemeinde Kirchheilingen sind am 25. Mai 2014 8 Gemeinderats-
mitglieder zu wählen.
Zum Gemeinderatsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 
und 2 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) 
und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in 
der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repu-
blik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wähler-
gruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert. 

Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder 
im Gemeinderat vertreten ist. 
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften  persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
34. Tag vor der Wahl - 21. April 2014,18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburts-
datums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags  9.00 - 12.00 Uhr
dienstags  9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 -18.00 Uhr
mittwochs  9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
freitags  9.00 - 12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 12 aus-
gelegt. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl -(21. April 2014), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der ein-
zelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizu-
fügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 
12, 99955 Bad Tennstedt,  einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen 
muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr eben-
falls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemein-
de unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (22. April 2014) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
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3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder 
im Gemeinderat vertreten ist. 
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften  persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
34. Tag vor der Wahl - 21. April 2014,18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburts-
datums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags  9.00 -12.00 Uhr
dienstags  9.00 -12.00 Uhr und 13.30 -18.00 Uhr
mittwochs  9.00 -12.00 Uhr
donnerstags  9.00 -12.00 Uhr 
freitags  9.00 -12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 12 aus-
gelegt. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl -(21. April 2014), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der ein-
zelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizu-
fügen.
5. 
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 
12, 99955 Bad Tennstedt,  einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen 
muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr eben-
falls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemein-
de unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 16 Bewerber enthalten. Die 
Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur 

ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergrup-
pe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unter-
stützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
10+32=42 Unterschriften). 
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Dalton Gemeinschaftsschule Kirchheilingen
Mit Schuljahresbeginn 2014/15 wollen wir eine Gemeinschaftsschule in 
Kirchheilingen etablieren.
Wir beginnen mit der Grundschule. Lernen im Daltonplan mit einem ho-
hen Maß an Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und Kooperation der 
Schüler im Lernprozess.

Unsere Grundschule bietet:
•	 Lernen	durch	differenzierten	Daltonplan	individuell	nach	Anforde-

rungsniveau und Lerntempo
•	 Vertiefungs-	und	Spezialisierungsmöglichkeiten	für	Unterrichtsange-

bote
•	 bewegtes	und	ganzheitliches		Lernen	mit	allen	Sinnen
•	 einen	kind-	und	lerngerechten	Unterrichtsrhythmus
•	 Bewegungspause
•	 Kleine	Klassen
•	 Sportstätten	in	unmittlbarer	Umgebung
•	 Schwimmunterricht
•	 Ganztagsschule
•	 Fahrdienst
•	 Vollverpflegung

Träger:

Arbeiterwohlfahrt Bad Langensalza e. V.
Thomas-Müntzer-Platz 3
99947 Bad Langensalza
Tel.  03603 83020
Fax: 03603 830236
E-Mail: info@awo-lsz.de
Internet: www.awo-lsz.de
Ansprechpartner: Lars Herting

spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (22. April 2014) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Kirchheilingen, den 18.02.2014
Köhler
Wahlleiterin

Beschlüsse Kirchheilingen
01/2014 vom 04.02.2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheilingen beruft für die Durchfüh-
rung der Gemeinderatswahl am 25.05.2014 Frau Erika Köhler - Be-
dienstete der VG Bad Tennstedt - als  Wahlleiter sowie Frau Annett Bohn 
- Bedienstete der Gemeinde - als deren Stellvertreterin.

Nichtamtlicher Teil

Recht herzlichen Glückwunsch 
den Geburtstagsjubilaren im Monat März
04.03. Frau Irene Kapell 76. Geburtstag
05.03. Herrn Helmut Schmidt 79. Geburtstag
06.03. Frau Elfriede Stiemer 76. Geburtstag
08.03. Herrn Horst-Jürgen Timm 64. Geburtstag
11.03. Herrn Friedhelm Heuck 71. Geburtstag
14.03. Herrn Helmut Jahn 63. Geburtstag
17.03. Herrn Karl-Heinz Lamm 62. Geburtstag
18.03. Frau Ute Pleyer 60. Geburtstag
20.03. Herrn Herbert Harnisch 77. Geburtstag
23.03. Frau Lieselotte Richter 91. Geburtstag
28.03. Herrn Hartmut Bohn 77. Geburtstag
29.03. Frau Elisabeth Ludwig 61. Geburtstag
30.03. Herrn Horst Keller 71. Geburtstag
31.03. Herrn Klaus Bohn 78. Geburtstag
31.03. Herrn Volkmar Helbing 68. Geburtstag

Die Gemeinde Kirchheilingen und die Verwaltungsgemeinschaft gratulie-
ren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen allen 
Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.
Schwarzkopf Atzrott
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender
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vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergrup-
pe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unter-
stützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
10+24=34 Unterschriften). 
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder 
im Gemeinderat vertreten ist. 
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften  persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
34. Tag vor der Wahl - 21. April 2014, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburts-
datums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags  9.00 - 12.00 Uhr
dienstags  9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
mittwochs  9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
freitags  9.00 - 12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 12 aus-
gelegt. 

Gemeinde Klettstedt

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen zur Wahl

der Gemeinderatsmitglieder am 25.05.2014

1.
In der Gemeinde Klettstedt sind am 25. Mai 2014 6 Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen.
Zum Gemeinderatsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 
und 2 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) 
und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in 
der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repu-
blik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wähler-
gruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert. 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthalten. Die 
Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur  

ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
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Klettstedter Heimatverein
Zu ihrem ersten Arbeitseinsatz im neuen Jahr trafen sich die Mitglieder 
des Klettstedter Heimatvereins am 01. Februar 2014. 
Es wurden im Rahmen dieses Arbeitseinsatzes die Rotdornbäume, wel-
che vor dem Saal in Klettstedt stehen, zurückgeschnitten.
Dabei half zum wiederholten Male der ortsansässige Landwirtschaftsbe-
trieb Bernhard Seeber mit Technik. Dafür ganz herzlichen Dank.
Des Weiteren wurde das Abrissholz, welches aus der ehemaligen Gast-
stätte entfernt wurde, aufgearbeitet.
In den neu geschaffenen Vereinsräumen des Heimatvereins wurden In-
nenarbeiten, wie Türen streichen und Fenster putzen, durchgeführt.
Gleichzeitig wurden die Weidenäste der bei dem vorherigen Arbeitsein-
satz gekürzten Kopfweide für die gemeindeeigenen Öfen auf Länge ge-
schnitten. Bei einem gemeinsamen Mittagessen wurde sich mit deftiger 
Linsensuppe gestärkt.
Am Abend fand die Hauptversammlung statt bei der die nächsten Aufga-
ben sowie Veranstaltungen für das neue Jahr geplant wurden.
Vielen Dank für die rege Teilnahme an alle Vereinsmitglieder und enga-
gierten Bürger. 
Mit freundlichen Grüßen
Martin Schmidt
Vorstand Heimatverein Klettstedt

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl -(21. April 2014), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der ein-
zelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizu-
fügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 
12, 99955 Bad Tennstedt,  einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen 
muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr eben-
falls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemein-
de unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (22. April 2014) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Klettstedt, den 18.02.2014
Freytag
Wahlleiter

Nichtamtlicher Teil

Recht herzlichen Glückwunsch 
den Geburtstagsjubilaren im Monat März
09.03. Herrn Rainer Büchner 63. Geburtstag
14.03. Herrn Hermann Engel 73. Geburtstag
18.03. Frau Josefa Kamrath 60. Geburtstag
23.03. Frau Regina Stauch 73. Geburtstag
26.03. Frau Cäcilie Teuchert 80. Geburtstag
31.03. Frau Loni Sann 85. Geburtstag
Die Gemeinde Klettstedt und die Verwaltungsgemeinschaft gratulieren 
auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen allen 
Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.
Freytag Atzrott
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender
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ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in 
der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repu-
blik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wähler-
gruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert. 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 16 Bewerber enthalten. Die 
Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur  

ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Ver-

Gemeinde Kutzleben

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen zur Wahl

der Gemeinderatsmitglieder am 25.05.2014

1. 
In der Gemeinde Kutzleben sind am 25. Mai 2014 8 Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen.
Zum Gemeinderatsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 
und 2 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) 
und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
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5. 
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 
12, 99955 Bad Tennstedt,  einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen 
muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr eben-
falls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemein-
de unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (22. April 2014) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Kutzleben, den 18.02.2014
Schütz
Wahlleiterin

Beschlüsse Kutzleben
01/2014 vom 11.02.2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Kutzleben beruft für die Durchführung 
der Gemeinderatswahl am 25.05.2014 Frau Gabriele Schütz - Bediens-
tete der VG Bad Tennstedt - als Wahlleiterin sowie Herrn Dirk Voigt - Be-
diensteter der Gemeinde - als deren Stellvertreter.
02/2014 vom 11.02.2014
Der Gemeinderat beschließt, das Verfahren für die 1. Änderung des be-
stehenden Bebauungsplanes „Sondergebiet Windkraftanlagen Kutzle-
ben“ einzuleiten (Aufstellungsbeschluss).
Ziel der 1. Änderung des Bebauungsplanes ist es, den Geltungsbereich 
dem Vorranggebiet für Windenergie „W-13“ im fortgeschriebenen Regio-
nalplan Nordthüringen anzupassen. 
Es ist vorgesehen weitere 4 - 5 Standorte für WEA auszuweisen.
Der Geltungsbereich ist in der Anlage gekennzeichnet.
Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen.
03/2014 vom 11.02.2014
Der Gemeinderat beschließt, die Planungsleistungen im Rahmen der 
1. Änderung des Bebauungsplanes der Gemeinde Kutzleben „Sonder-
gebiet Windkraftanlagen Kutzleben“ an die Fa. Planungsgruppe 91 aus 
Gotha zu vergeben.

Bekanntmachung der Gemeinde Kutzleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Kutzleben beschloss in seiner Sitzung 
am 11.02.2014, das Verfahren für die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Sondergebiet Windkraftanlagen Kutzleben“ einzuleiten (Aufstellungsbe-
schluss). 
Der Geltungsbereich ist aus dem in der Anlage befindlichen Plan ersicht-
lich. 
Ziel der 1. Änderung des Bebauungsplanes ist es, den Geltungsbereich, 
an den des ausgewiesenen Vorranggebietes für Windenergie „W-13“  im 
fortgeschriebenen Regionalplan Nordthüringen, anzupassen.  
Es ist vorgesehen, weitere 4 - 5 Standorte für Windenergieanlagen aus-
zuweisen.
Die östliche Erweiterung des Plangebietes umfasst in der Flur 2 der Ge-
markung Kutzleben die Flurstücke 16, 17, 19 zum Teil, 45, 104/14, 105/2, 
106/2, 107/2, 108/3, 109/3, 110/4, 112/15, 113/15, 114/15, 115/15, 123/8 
zum Teil, 124/7 und 136/1.
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Kutzleben, den 28.02.2014
Schmidt 
Bürgermeister

sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergrup-
pe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unter-
stützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
10+32=42 Unterschriften). 
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder 
im Gemeinderat vertreten ist. 
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften  persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
34. Tag vor der Wahl - 21. April 2014,18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburts-
datums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags  9.00 - 12.00 Uhr
dienstags  9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 -18.00 Uhr
mittwochs  9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
freitags  9.00 - 12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 12 aus-
gelegt. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl -(21. April 2014), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der ein-
zelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizu-
fügen.
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3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung des 

TWZV „Thüringer Becken“ vom 10.12.2013 - öffentlicher  
Sitzungsteil

5. Sachstandsbericht Trinkwasserqualität
6. Sachstandsbericht wirtschaftliche Situation
7. Beschlussantrag Satzung zur 3. Änderung der Entschädigungssat-

zung - Drucksachen-Nr. 07/2014
8. Beschlussantrag Bestellung Geschäftsstellenleiter des TWZV „Thü-

ringer Becken“ - Drucksachen-Nr. 08/2014
9. Beschlussantrag 1. Änderung zum Investitionsplan 2014 - Drucksa-

chen-Nr. 09/2014 
10. Beschlussanträge zur Vergabe von Leistungen:
A) Vergabe Ingenieurleistungen Ortsnetz Sömmerda - Drucksachen-

Nr. 10/2014 
B) Vergabe Ingenieurleistungen Ortsnetz Kölleda - Drucksachen-Nr. 

11/2014
C) Vergabe Ingenieurleistungen Ortsnetz Großbrembach - Drucksa-

chen-Nr. 12/2014
D) Vergabe Ingenieurleistungen Ortsnetz Buttstädt - Drucksachen-Nr. 

13/2014
11. Anfragen und Mitteilungen
B) nichtöffentlicher Sitzungsteil
Änderungen der Tagesordnung werden vorbehalten.

Sömmerda, 18. Februar 2014
gez. Peter Albach
Verbandsvorsitzender

Nichtamtlicher Teil

Recht herzlichen Glückwunsch 
den Geburtstagsjubilaren im Monat März
01.03. Herrn Werner Saalfeld 76. Geburtstag
 Lützensömmern
05.03. Frau Margrit Dörfel 72. Geburtstag
06.03. Herrn Horst Ludwig 75. Geburtstag
07.03. Frau Dora Weilert 87. Geburtstag
 Lützensömmern
07.03. Herrn Walter Reinhardt 63. Geburtstag
10.03. Frau Ortrud Rohrbach 77. Geburtstag
12.03. Herrn Benno Posse 76. Geburtstag
13.03. Herrn Harry Flinder 81. Geburtstag
13.03. Frau Helga Bilke 77. Geburtstag
13.03. Frau Ruth Krey 61. Geburtstag
14.03. Frau Frieda Bottek 74. Geburtstag
14.03. Herrn Ulrich Burghardt 61. Geburtstag
 Lützensömmern
15.03. Frau Ruth Günzler 86. Geburtstag
17.03. Herrn Hans-Heinrich Imholze 72. Geburtstag
18.03. Frau Irmgard Holzapfel 75. Geburtstag
 Lützensömmern
18.03. Herrn Hans-Dieter Krey 69. Geburtstag
18.03. Frau Heide-Marie Naumann 60. Geburtstag
19.03. Herrn Franz Weise 67. Geburtstag
20.03. Frau Johanna Karl 89. Geburtstag
 Lützensömmern
26.03. Frau Liane Voigt 80. Geburtstag
 Lützensömmern
26.03. Herrn Siegfried Kalies 65.Geburtstag
 Lützensömmern
28.03. Frau Angela Schneider 90. Geburtstag
28.03. Herrn Gerolf Hoffmann 60. Geburtstag

Die Gemeinde Kutzleben und die Verwaltungsgemeinschaft gratulieren 
auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen allen 
Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.
Schmidt Atzrott
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

Amtliche Mitteilung  
des Abwasserzweckverbandes „Finne“
Der Abwasserzweckverband „Finne“ gibt auf diesem Weg bekannt, dass 
die Planungsunterlagen zur Umsetzung der nachfolgend aufgeführten 
Investitionsmaßnahmen in den Wirtschaftsjahren 2013/2014 in der Ge-
schäftsstelle des Abwasserzweckverbandes „Finne“, Bahnhofstraße 28, 
99610 Sömmerda, Sachgebiet Abwasser, zu den Geschäftszeiten in der 
Zeit vom 19. Februar 2014 bis 31. März 2014 zur Einsichtnahme auslie-
gen. 
Verwaltungsgemeinschaft Kölleda
- Karl-Marx-Straße / Bahnhofstraße
- August-Bebel-Straße
Verwaltungsgemeinschaft Buttstädt
- Mannstedt - Mischwasserkanal - östlicher Bereich
- Buttstädt - Anschluss Wohngebiet „Im Stadtfelde“
Verbandsanlagen
- Erweiterung Kläranlage Großneuhausen
- P-Fällung Kläranlage Kindelbrück
Günstedt Anschluss Kläranlage Weißensee
- 2. BA Ortsnetz
- zusätzlich Schäfergasse, 2. BA
Ansprechpartner bei auftretenden Fragen:
SGL Abwasser 
Geschäftsstelle: Herr Watzek
Bahnhofstraße 28 Tel. 03634 684925
99610 Sömmerda Handy: 0162-2633200
 Herr Watzek
 E-Mail: aw@bewa-soemmerda.de
Abwasserzweckverband „Finne“ 
gez. Udo Hoffmann
Verbandsvorsitzender

Amtliche Mitteilung 
des Trinkwasserzweckverbandes „Thüringer Becken“
Der Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“ gibt auf diesem 
Weg bekannt, dass die Planungsunterlagen zur Umsetzung der nach-
folgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen in den Wirtschaftsjahren 
2013/2014 in der Geschäftsstelle des Trinkwasserzweckverbandes „Thü-
ringer Becken“, Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda, Sachgebiet Trink-
wasser, zu den Geschäftszeiten in der Zeit vom 19. Februar 2014 bis 31. 
März 2014 zur Einsichtnahme ausliegen. 
Stadt Sömmerda
- Neubau Hochbehälter Ohra 3. Wasserkammer und Druckminder-

schacht
- Sömmerda, Erneuerung der Trinkwasserleitung Lange Straße 
- Sömmerda, Erneuerung der Trinkwasserleitung Querung Kölledaer 

Straße, Einmündung Salzmannstraße  
- Sanierung Trinkwasserleitung DN 200 GG Wenigensömmern-Leu-

bingen
Stadt Weißensee
- Erneuerung der Trinkwasserleitung Marktplatz
Verwaltungsgemeinschaft Kölleda
- Kölleda, Erneuerung der Trinkwasserleitung Karl- Marx- Straße und 

August- Bebel-Straße / Langer Weg
- Rastenberg, Sanierung Brunnen E1 und 3, Brunnenstube E2
- Burgwenden, Sanierung Brunnen 3
Verwaltungsgemeinschaft Buttstädt
- Buttstädt, Erneuerung der Trinkwasserleitung Meisterei
- Großbrembach, Erneuerung der Trinkwasserleitung Brüggerstraße, 

Mühlstraße, Hainstraße
Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt
- Sanierung Hochbehälter Straußfurt
Ansprechpartner bei auftretenden Fragen:
Sachgebietsleiter Trinkwasser 
Geschäftsstelle: Herr 
Bahnhofstraße 28 Engelhardt
99610 Sömmerda Tel. 03634-684921
  Handy: 0162-2633512
  E-Mail: tw@bewa-soemmerda.de
Trinkwasserzweckverband 
„Thüringer Becken“
gez. Albach
Verbandsvorsitzender

Der Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“ 
gibt bekannt:
Die 1. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverban-
des „Thüringer Becken“ im Jahr 2014 findet am Donnerstag, dem 06. 
März 2014, um 18.00 Uhr, im Versammlungsraum der Geschäftsstelle 
des Verbandes, Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda, statt.
Tagesordnung:
A) öffentlicher Sitzungsteil
1. Begrüßung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Be-

schlussfähigkeit
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ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur  

ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergrup-
pe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unter-
stützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
10+24=34 Unterschriften). 
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 

Lützen Helau!!!
Nach Lützensömmern lädt Euch ein,

der Heimat- und Kulturverein.

Am 08. März gibt’s Fasching hier,
Programm und Tanz und auch ein Bier.

Ab 19.00 Uhr wird eingeheizt
und auch mit Stimmung nicht gegeizt.

10,00 € kostet es zur Show -
im Vorverkauf 8 (!). - Wann? und Wo?

Am 23.02. von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
in der Lützener „Tanne“ gibt’s sowas nur.

Fasching für Kinder folgt sonntags, am 09.,
‘s wär schade, wenn die Kleinen das versäumten.

Der Eintritt für Kinder ab 14.00 Uhr ist frei,
die Großen sind mit 2,00 € dabei.

Soweit wär‘ dann ja alles o.k.
für „HUKL always - alles o.B.“!

Der HUKL heißt Euch herzlich willkommen!
Lützen Helau!

Gemeinde Mittelsömmern

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen zur Wahl

der Gemeinderatsmitglieder am 25.05.2014

1.
In der Gemeinde Mittelsömmern sind am 25. Mai 2014 6 Gemeinderats-
mitglieder zu wählen.
Zum Gemeinderatsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 
und 2 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) 
und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in 
der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repu-
blik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wähler-
gruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert. 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthalten. Die 
Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
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zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Mittelsömmern, den 18.02.2014
Döring
Wahlleiterin

Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
am 13.04.2014

Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses

Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß §§ 1 und 22 Thüringer Kommunalwahlordnung tritt der Wahlaus-
schuss zur Prüfung und Beschlussfassung über die Zulassung der ein-
gereichten Wahlvorschläge am 
 Dienstag, dem 11.03.2014, um 18.30 Uhr in der 
 Gemeinde Mittelsömmern, im Edelhof -
 ehemalige Gaststätte, 99955 Mittelsömmern
zusammen.
Die Sitzungen des Wahlausschusses sind öffentlich.

Döring
Wahlleiterin

Nichtamtlicher Teil

Recht herzlichen Glückwunsch 
den Geburtstagsjubilaren im Monat März
01.03. Frau Edith Rottländer 70. Geburtstag
08.03. Herrn Horst Luckner 81. Geburtstag

Die Gemeinde Mittelsömmern und die Verwaltungsgemeinschaft gratu-
lieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen 
allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und per-
sönliches Wohlergehen.
Rückbeil Atzrott
Bürgermeisterin Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Sundhausen

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen zur Wahl

der Gemeinderatsmitglieder am 25.05.2014

1.
In der Gemeinde Sundhausen sind am 25. Mai 2014 6 Gemeinderats-
mitglieder zu wählen.
Zum Gemeinderatsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 
und 2 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) 
und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in 
der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repu-
blik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 

bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder 
im Gemeinderat vertreten ist. 
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften  persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
34. Tag vor der Wahl - 21. April 2014,18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburts-
datums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags  9.00 - 12.00 Uhr
dienstags  9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
mittwochs  9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
  freitags  9.00 - 12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 12 aus-
gelegt. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl -(21. April 2014), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der ein-
zelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizu-
fügen.
5. 
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 
12, 99955 Bad Tennstedt,  einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen 
muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr eben-
falls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemein-
de unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (22. April 2014) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
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3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergrup-
pe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unter-
stützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
10+24=34 Unterschriften). 
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder 
im Gemeinderat vertreten ist. 
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften  persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
34. Tag vor der Wahl - 21. April 2014,18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburts-
datums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags  9.00 - 12.00 Uhr
dienstags  9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 -18.00 Uhr
mittwochs  9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
freitags  9.00 - 12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 12 aus-
gelegt. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl -(21. April 2014), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der ein-
zelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizu-
fügen.
5. 
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 
12, 99955 Bad Tennstedt,  einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen 
muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr eben-
falls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.

Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wähler-
gruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert. 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthalten. Die 
Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur  

ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
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Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repu-
blik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wähler-
gruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert. 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthalten. Die 
Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur 

ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 

6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemein-
de unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (22. April 2014) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Sundhausen, den 18.02.2014
Seidl
Wahlleiterin

Nichtamtlicher Teil

Recht herzlichen Glückwunsch 
den Geburtstagsjubilaren im Monat März
03.03. Herrn Hartmut Schmelz 78. Geburtstag
04.03. Frau Margarete Hof 82. Geburtstag
12.03. Herrn Hubert Neukirch 62. Geburtstag
13.03. Frau Elfriede Brückner 84. Geburtstag
25.03. Frau Erika Wolter 80. Geburtstag
28.03. Frau Heidrun Sölter 61. Geburtstag

Die Gemeinde Sundhausen und die Verwaltungsgemeinschaft gratulie-
ren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen allen 
Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.
Ehrlich Atzrott
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Tottleben

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen zur Wahl

der Gemeinderatsmitglieder am 25.05.2014

1.
In der Gemeinde Tottleben sind am 25. Mai 2014 6 Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen.
Zum Gemeinderatsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 
und 2 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) 
und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in 
der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland: 
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12, 99955 Bad Tennstedt,  einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen 
muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr eben-
falls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemein-
de unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (22. April 2014) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Tottleben, den 18.02.2014
Mörstedt
Wahlleiter

Nichtamtlicher Teil

Recht herzlichen Glückwunsch 
den Geburtstagsjubilaren im Monat März
16.03. Frau Käthe Bosch 80. Geburtstag
16.03. Frau Sigrid Schein 77. Geburtstag
25.03. Frau Jutta Haun 73. Geburtstag
31.03. Herrn Erich Werner 78. Geburtstag
31.03. Herrn Heinz Schmidt 75. Geburtstag

Die Gemeinde Tottleben und die Verwaltungsgemeinschaft gratulieren 
auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen allen 
Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.
Mörstedt Atzrott
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Urleben

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen zur Wahl

der Gemeinderatsmitglieder am 25.05.2014

1.
In der Gemeinde Urleben sind am 25. Mai 2014 6 Gemeinderatsmitglie-
der zu wählen.
Zum Gemeinderatsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 
und 2 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) 
und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in 

ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergrup-
pe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unter-
stützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
10+24=34 Unterschriften). 
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder 
im Gemeinderat vertreten ist. 
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften  persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
34. Tag vor der Wahl - 21. April 2014,18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburts-
datums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags  9.00 - 12.00 Uhr
dienstags  9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 -18.00 Uhr
mittwochs  9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
freitags  9.00 - 12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 12 aus-
gelegt. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl -(21. April 2014), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der ein-
zelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizu-
fügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 
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ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich-Kreis oder im Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergrup-
pe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unter-
stützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
10+24=34 Unterschriften). 
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder 
im Gemeinderat vertreten ist. 
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften  persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
34. Tag vor der Wahl - 21. April 2014,18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburts-
datums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
montags  9.00 - 12.00 Uhr
dienstags  9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
mittwochs  9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
freitags  9.00 - 12.00 Uhr
in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 12 aus-
gelegt. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl -(21. April 2014), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der ein-
zelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizu-
fügen.

der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repu-
blik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wähler-
gruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert. 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 12 Bewerber enthalten. Die 
Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur  

ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Ver-
sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
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Amtlicher Teil

Gewässerunterhaltungszweckverband 
„Bad Tennstedt“
 - Körperschaft des öffentlichen Rechts -
Gewässerentwicklungsplan, GUZV Bad Tennstedt (Verfahrensbe-
reich inkl. Teilbereiche Schwerstedt und Gebesee)

Einladung zur 2. Informationsveranstaltung 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
wie bereits im Oktober des vergangenen Jahres mitgeteilt, wird derzeit 
der Gewässerentwicklungsplan für das Verbandsgebiet Bad Tennstedt 
inkl. der Teilbereiche der Gemarkungen Schwerstedt und Gebesee (Be-
reiche nördlich der Unstrut) erstellt. Der Gewässerentwicklungsplan ist 
die Grundlage zukünftiger Gewässerunterhaltungs- und Ausbaumaß-
nahmen. Ziel ist die Herstellung eines ökologisch guten Zustands, die 
Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes sowie eine Verbesserung 
des Erholungswerts der Fließgewässer. Weiterhin sollen Maßnahmen 
festgelegt werden, die den Aufwand für die regelmäßige Gewässerun-
terhaltung durch eine möglichst naturnahe Gewässerentwicklung verrin-
gern. Der Gewässerentwicklungsplan bildet außerdem die Grundlage zur 
Fördermittel-beantragung für Baumaßnahmen am Gewässer.
Die Festlegung dieser Maßnahmen kann nur in Zusammenarbeit mit 
den betroffenen Nutzergruppen und Anliegern, also mit Ihnen erfol-
gen. Dazu wird eine weitere Runde der Beteiligung der Öffentlichkeit 
im Rahmen einer zweiten Informationsveranstaltung durchgeführt.
Nach der bereits ausgeführten Bestandserfassung und -bewertung wer-
den jetzt die grundsätzlich möglichen Maßnahmen erörtert und hiervon, 
in gemeinsamer Diskussion, die real umzusetzenden Maßnahmen abge-
leitet. Neben den Vertretern der landwirtschaftlichen Agrarbetriebe, der 
Angler- und Jagdvereine etc. werden hier im speziellen alle Gewässer-
anlieger zur Mitwirkung am Planungsprozess aufgefordert. Die Belange 
einer naturnahen und nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung lie-
gen im Interesse der gesamten Bevölkerung! Neben Praxisbeispielen 
aus bereits laufenden vergleichbaren Maßnahmen gilt es Prioritäten in 
der Umsetzung, unter Mitwirkung der jeweils Zuständigen/ Betroffenen, 
festzulegen. Die zukünftige nachhaltige Nutzung/ Bewirtschaftung 
sowie die Aufwertung unserer Gewässer geht alle an!
Aus diesem Grund laden wir alle betroffenen und interessierten Bürger 
zur zweiten Informationsveranstaltung im Rahmen der Öffentlichkeitsbe-
teiligung, am Donnerstag, den 13.03.2014, um 18:00 Uhr, in den Rat-
haussaal Bad Tennstedt 
herzlich ein und bitten um eine rege Teilnahme am Planungsprozess.
Mit freundlichen Grüßen
Steglich
Verbandsvorsitzender

Veröffentlichungen im Amtsblatt

des Zweckverbandes  
„Verbandswasserwerk Bad Langensalza“

mit Sitz in 99947 Bad Langensalza, 
Hüngelsgasse 13
Entsprechend § 22 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) weisen wir 
auf die nachfolgenden Veröffentlichungen im Amtsblatt des Zweckver-
bandes „Verbandswasserwerk Bad Langensalza“ hin:

Jahrgang 12  Lfd. Nr. 03  Ausgabetag: 06. Febr. 2014
amtlicher Teil:
öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Trinkwasser-
zweckverbandes „Verbandswasserwerk Bad Langensalza“ 2014
Hinweis:
Das Amtsblatt des Zweckverbandes „Verbandswasserwerk Bad Langen-
salza“ erscheint in unregelmäßigen Abständen, je nach Bedarf.
Das Amtsblatt des Zweckverbandes „Verbandswasserwerk Bad Langen-
salza“ liegt während der Sprechzeiten dienstags von 8.00 Uhr - 12.00 
Uhr und 13.30 Uhr - 17.30 Uhr und donnerstags von 8.00 Uhr - 12.00 
Uhr und 13.30 Uhr - 15.30 Uhr in der Geschäftsstelle in 99947 Bad Lan-
gensalza, Hüngelsgasse 13, in begrenzter Stückzahl zur kostenlosen 
Mitnahme bereit oder ist im Internet unter www.wazv-badlangensalza.
de kostenlos abrufbar.
Atzrott
Gemeinschaftsvorsitzender

5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 
12, 99955 Bad Tennstedt,  einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen 
muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr eben-
falls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemein-
de unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (22. April 2014) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Urleben, den 18.02.2014
Liedel
Wahlleiter

Nichtamtlicher Teil

Recht herzlichen Glückwunsch 
den Geburtstagsjubilaren im Monat März
05.03. Frau Birgit Rudloff 61. Geburtstag
06.03. Frau Käthe Fitzner 83. Geburtstag
08.03. Frau Margitta Schmidt 63. Geburtstag
12.03. Frau Herta Tückhardt 89. Geburtstag
26.03. Herrn Gerold Bliedung 62. Geburtstag
27.03. Frau Sonja Bessing 74. Geburtstag
27.03. Frau Heidrun Müller 67. Geburtstag
28.03. Herrn Helmut Jüngling 76. Geburtstag
31.03. Herrn Jürgen Reinhardt 62. Geburtstag

Die Gemeinde Urleben und die Verwaltungsgemeinschaft gratulieren auf 
diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen allen Jubi-
laren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.
Liedel Atzrott
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender
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Deutsches Rotes Kreuz

DRK Kreisverband Bad Langensalza

Termine für Lebensrettende  
Sofortmaßnahmen und

Erste Hilfe-Lehrgänge für den  Monat: März
Lehrgang für Führerscheinanwärter
Jeden 2. Samstag im Monat, um 8.00 Uhr, finden im Schulungsraum 
des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Bad Langensalza,  Gotha-
er Landstr. 15, die nächsten Lehrgänge in „Lebensrettende Sofortmaß-
nahmen am Unfallort“ für Führerscheinbewerber statt. 
Jeder kann ohne Voranmeldung daran teilnehmen.
Nächster Termin: 08.03.2014

Erste-Hilfe-am Kind
Am 06.03.2014 + 07.03.2014, jeweils von 17.00 Uhr- ca. 20.00 Uhr,  fin-
det der nächste Erste-Hilfe-Lehrgang am Kind, im Schulungsraum  des 
DRK, Gothaer Landstr. 15, statt.
Was können Sie machen wenn ihr Kind gestürzt ist?
Wie sehen Ihre Maßnahmen aus, wenn ihr Kind sich verbrannt hat?
Wie wollen Sie ihrem Kind helfen, wenn es giftige Substanzen zu sich 
genommen hat?
Wir können Ihnen im Erste Hilfe Kurs am Kind diese Fragen und noch 
mehr beantworten.
Notfälle im Kindesalter stellen sowohl für Eltern, als auch für den Ersthel-
fer eine besondere Belastung dar. Zum Einen werden wir durch Unfälle 
und Erkrankungen bei Kleinkindern und Kindern mehr emotional belas-
tet, als durch Unfälle im Erwachsenenalter. Zu beachten ist auch, dass 
alles was sie in LSM- Kursen oder im Erste Hilfe Lehrgängen gelernt ha-
ben, ein Kind oder Säugling akut gefährden kann. Einfache Maßnahmen, 
die in diesem Kurs vermittelt werden, sollen Unfälle verhindern. 
Ist der Notfall aber eingetreten, braucht Ihr Kind Ihre Hilfe!
Dieser Kurs umfasst Erste Hilfe Maßnahmen am Kind, Säugling und 
Kleinkind, vorbeugende Maßnahmen sowie Herz-Lungen-Wiederbele-
bung. 
Die Dauer beträgt 6 Std. und kostet 20,00 €.
Voranmeldung unter Tel.  03603/842428 
Die Lehrgänge finden im Schulungsraum des DRK, KV Bad Langensalza 
e.V., Gothaer Landstr. 15 in Bad Langensalza, statt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 03603 / 842428,
oder www.drk-bad-langensalza.de  

EKM - Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
Kirchenkreis Mühlhausen, Region Bad Langensalza-Ost
Jahreslosung 2014:
Gott nahe zu sein ist mein Glück. - Psalm 73, 28
Monatsspruch für März 2014:
Jesus Christus spricht: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jün-
ger seid: wenn ihr einander liebt. Aus dem Evangelium nach Johannes 
13, 35
Vakanzvertretung - Kirchspiel Bad Tennstedt
Bis auf Weiteres hat die Vakanzvertretung für das Kirchspiel Bad 
Tennstedt:
Gemeindepädagoge Klemens Müller
Pfarrgasse 245
99958 Großvargula
Tel: 036042 / 74 406
Mail: kirche-grossvargula@t-online.de

Pfarrbereich Bad Tennstedt:

Gottesdienst:
Sonntag, 9. März 10:00 Uhr Ballhausen
Veranstaltungen:
Weltgebetstag
„Wasserströme in der Wüste“- unter diesem Thema steht der Weltgebet-
stag 2014. Frauen aus Ägypten haben ihn vorbereitet. Lassen Sie sich 
einladen, am Freitag, 7. März, 19:00 ins Haus des Gastes! Wir wollen 
gemeinsam Gottesdienst feiern, Ägypten ein wenig kennen lernen und 
landestypische Gerichte verkosten.
Kinderstunde in Kutzleben
Dienstag,  18. März 15:00 Uhr
Konfirmanden
Samstag, 15. März 09:00 Uhr
Pfadfinder Bad Tennstedt
Mittwoch,  5. März 15:15 Uhr
Theaterclub in Ballhausen
Donnerstag,  6. März 19:00 Uhr
 13. März 19:00 Uhr

Nichtamtlicher Teil

Schüler und Eltern aufgepasst!
Soll es die Kochschürze sein, der Blaumann oder doch lieber der schicke 
Anzug fürs Büro? Ganz egal, in welchem Outfit die Jugendlichen ihrem 
zukünftigen Traumjob nachgehen wollen - die Bildungsmesse unterstützt 
bei der Auswahl.
Unter dem Motto „Welches Outfit passt zu Dir?“ veranstaltet die Kreisver-
waltung am 8. März 2014, von 10 bis 15 Uhr, in der Drei-Felder-Sporthal-
le der Beruflichen Schulen, die 14. Bildungsmesse in Mühlhausen. Mehr 
als 70 Aussteller haben ihr Kommen zugesagt und stellen Interessierten 
attraktive Berufsbilder vor. Sie bieten einen umfassenden Überblick über 
die Ausbildungschancen im Unstrut-Hainich-Kreis. Und das zum Nulltarif 
- also ohne Eintrittskosten. 
Von der betrieblichen über die schulische Ausbildung bis hin zum Stu-
dium ist für jeden das passende Angebot dabei. Unternehmen, wie bei-
spielsweise die Tupag AG, die Sparkasse Unstrut-Hainich oder die VR 
Bank Westthüringen eG, die Automobilzulieferer Borbet und Wiegand, 
der Fensterhersteller TMP oder das Malergeschäft Helbing stellen ihre 
Lehrstellen vor. Aber auch Einrichtungen wie die Agentur für Arbeit, zahl-
reiche Bildungsträger und verschiedene Fachhochschulen präsentieren 
sich. Zeit genug, um miteinander ins Gespräch zu kommen, einen Prakti-
kumstermin zu vereinbaren oder die Bewerbungsunterlagen abzugeben. 
Und das, ganz persönlich vor Ort. Viele weitere Informationen zu den 
teilnehmenden Firmen und Programmdetails finden Sie unter folgendem 
Link: www.bime-uhk.jimdo.com.
Parallel zur Bildungsmesse in der Turnhalle findet im Außengelände der 
Beruflichen Schulen der 16. Informationstag für Verkehr und Logistik 
statt. Hiesige Busbetriebe und Transportunternehmen stellen sich und 
ihre Fahrzeuge vor. Initiator dieses Informationstages ist die Ausbildungs-
stätte für Verkehr und Logistik Dietrich Nitz GbR (AVL), mit Sitz in Gotha 
und Mühlhausen. Ziel ist es, auch das Interesse für die vielseitigen und 
anspruchsvollen Ausbildungsberufe in der Verkehrs- und Logistikbranche 
zu wecken.
Die Bildungsmesse richtet sich vorwiegend an Schüler ab der 7. Klasse 
der Regel- und Gemeinschaftsschulen sowie Gymnasiasten ab Klassen-
stufe 9. Landrat Harald Zanker appelliert daher an die Eltern, am 8. März 
2014 die Chance zu nutzen sich gemeinsam mit ihrem Nachwuchs auf 
Entdeckungsreise zu begeben, um sich anschaulich über regionale Aus-
bildungs- und Studienpartner zu informieren. 
Infokarten und Elternbriefe wurden an alle Schulen geschickt und dort 
an die Jugendlichen verteilt, um zum Besuch der Bildungsmesse ein-
zuladen. Zudem werben Veranstaltungsplakate in den Schulgebäuden, 
öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen, in Bussen und entlang der 
Hauptverkehrsstraßen im Landkreis für die Veranstaltung.
Bei Fragen aller Art rund um die Veranstaltungsorganisation und -durch-
führung steht Theresa Menge, als zuständige Mitarbeiterin des Landrat-
samtes Unstrut-Hainich-Kreis, Eltern, Schülern und weiteren Interessier-
ten gern telefonisch unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: 0 36 
01- 80 20 89. 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Pressestelle
Kirstin Freitag
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Kleingartenverein „Goldborn“ e. V. Bad Tennstedt

Einladung

zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 12. April 2014 um 14:00 Uhr 
im Haus des Gastes Bad Tennstedt.
Im Interesse des Vereins bitten wir um rege Teilnahme.
Der Vorstand

Kleingartenverein „Goldborn“ e. V. Bad Tennstedt
•	 Wochenenden	an	der	frischen	Luft,
•	 den	Geschmack	selbst	geernteter	Erdbeeren	genießen,
•	 relaxen,
•	 den	Kindern	viel	Freiraum	zum	Spielen	in	der	Natur	geben
… Wäre das nicht was für SIE?
 Unser Verein bietet ab sofort freie Gärten zur Verpachtung in Bad 
Tennstedt an.
Die Größen liegen zwischen 400 m2 und 500 m2, und alle Gärten sind mit 
Stromanschluss ausgestattet.
Der Pachtzins ist mit 0,05 €/m2 äußerst günstig. Als weitere Kosten wer-
den lediglich Mitgliedsbeitrag in Höhe von 17,00 €/Jahr und umgelegte 
Versicherungskosten fällig.
In einigen Gärten sind Lauben vorhanden, welche gegen einen entspre-
chenden Vereinbarungspreis übernommen werden können.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Anfragen richten Sie bitte an die Vor-
standsmitglieder
Herr Burghardt  Frau Schumacher  Frau Dierich
0160 5614271  0173 7741400  0172 3822268
  036041 41967  036041 33588

Jagdgenossenschaft Kirchheilingen

Einladung zur Versammlung

Hiermit werden alle Mitglieder zur jährlichen Versammlung der Jagdge-
nossenschaft für

Mittwoch, den 26.03.2014, 18.00 Uhr
in die Gemeindeschenke eingeladen.
Tagesordnung
1.  Bericht des Vorstandes
2.  Bericht des Kassenführers
3.  Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages
4.  Verschiedenes
gez. Gudrun Kranhold
Vorsitzende  

Die Kneippfreunde Bad Tennstedt und Umgebung e.V. laden recht herz-
lich alle Mitglieder am 14.04.2014 zur

Jahreshauptversammlung
mit Wahl des Vorstandes

nach Bad Tennstedt ein.
Wir treffen uns um 17.00 Uhr in „Marinas Stübchen“ in Bad Tennstedt,  
Langensalzaer Str. 13.
Über rege Teilnahme freuen wir uns!!!
Info und Kontakt: 036043-70359 

Einladung

zu unserem monatlichen Gruppentreffen

im Caritas Altenzentrum St. Josef,
Tonnaer Str. 9, Bad Langensalza

Freitag, 07.03.2014 um 16:00 Uhr
(in der Regel jeden 1. Freitag im Monat)

Wir bringen unsere Erfahrungen ein
Verschiedenes

Wir bieten unseren Mitgliedern beitrags- und kostenfrei:
unendlich viel Unterstützung
Interessenten sind herzlich eingeladen
Wir können mehr für Sie tun als Sie denken.
Mit herzlichem Dank an Caritas Altenzentrum St. Josef

Frauenkreis Ballhausen
Dienstag 11. März 14:00 Uhr
Männerstammtisch Bad Tennstedt
Donnerstag,  6. März 20:00 Uhr
Monday-Singers montags 20:00 Uhr
Posaunenchor  freitags 18:00 Uhr

Kirchspiel Haus-Horn- und Mittelsömmern

Vakanz-Vertretung:
Pfn. M. Wohlfarth, Kirchheilingen, Tel: 046043-70205
Gottesdienst:
Fr, 7.3. 19.00 Uhr Uhr in Bad Tennstedt: 
  Weltgebetstag 
  (Haus d.Gastes)
So, 16.3. 10.00 Uhr in Mittelsömmern
So, 30.3. 10.00 Uhr in Haussömmern
Bibelstunde
in Haussömmern:  Di, 4.3. 14.30 Uhr
Kinderstunde in
Mittelsömmern: Di, 25.3.  16.00 Uhr - für alle Kinder 
  des  Kirchspiels!!!

Jona-Musical - Aufführung
mit Kindern und Jugendlichen der Region
- Fr, 21.3. - 18.00 Uhr in Bruchstedt (Saal)

- Sa, 22.3. - 16.00 Uhr in Kutzleben
- FR, 28.3. - 18.00 Uhr in Kleinvargula

Pfarrbereich Kirchheilingen

Kirchheilingen:
Gottesdienste: 
Freitag, 7.3.  19.00 Uhr Weltgebetstag (evang. 
  Pfarrhaus)
So, 30.3. 14.00 Uhr in Blankenburg: Konfirmanden-
  Prüfungs-Gottesd.
Frauenkreis: Do, 13.3. 14.00 Uhr
Urleben:
Gottesdienste:
Freitag, 7.3.  19.00 Uhr in Kirchheilingen: Welt-
  gebetstag (evg. Pfarrhaus)
So, 9.3. 10.00 Uhr in Klettstedt: Weltgebetstag 
  (ehem.Konsum)
So, 30.3. 14.00 Uhr in Blankenburg: Konfirmanden-
  Prüfungs-Gottesd.
Frauenkreis: Mi, 19.3. 14.00 Uhr, in Tottleben
Tottleben:
Gottesdienste:
Freitag, 7.3.  19.00 Uhr in Kirchheilingen: Welt-
  gebetstag (evg. Pfarrhaus)
So, 9.3. 10.00 Uhr in Klettstedt: Weltgebetstag 
  (ehem.Konsum)
So, 30.3. 14.00 Uhr in Blankenburg: Konfirmanden-
  Prüfungs-Gottesd.
Frauenkreis: Mi, 19.3. 14.00 Uhr, in Tottleben
Klettstedt:
Gottesdienste:
So, 9.3. 10.00 Uhr in Klettstedt: Weltgebetstag 
  (ehem.Konsum)
So, 30.3. 14.00 Uhr in Blankenburg: Konfirmanden-
  Prüfungs-Gottesd.
Frauenkreis: Mi, 19.3. 14.00 Uhr in Tottleben
Sundhausen:
Gottesdienste:
Freitag, 7.3.  19.00 Uhr in Kirchheilingen: Welt-
  gebetstag (evg. Pfarrhaus)
So, 9.3. 10.00 Uhr in Klettstedt: Weltgebetstag 
  (ehem.Konsum)
So, 30.3. 14.00 Uhr in Blankenburg: Konfirmanden-
  Prüfungs-Gottesd.
Frauenkreis: Mi, 19.3. 14.00 Uhr, in Tottleben
Blankenburg:
Gottesdienste:
Freitag, 7.3.  19.00 Uhr in Kirchheilingen: Welt-
  gebetstag (evg. Pfarrhaus)
So, 9.3. 10.00 Uhr in Klettstedt: Weltgebetstag 
  (ehem.Konsum)
So, 30.3. 14.00 Uhr Konfirmanden-Prüfungs-
  Gottesd.
Frauenkreis: Do, 13.3. 15.00 Uhr, in Blankenburg
Bruchstedt:
Gottesdienste:
Freitag, 7.3.  19.00 Uhr in Kirchheilingen: Welt-
  gebetstag (evg. Pfarrhaus)
So, 9.3. 10.00 Uhr in Klettstedt: Weltgebetstag 
  (ehem.Konsum)
So, 30.3. 14.00 Uhr in Blankenburg: Konfirmanden-
  Prüfungs-Gottesd.
Frauenkreis: Do, 13.3. 15.00 Uhr, in Blankenburg



Bad Tennstedt - 33 - Nr. 4/2014

17.3.2014
16.00 Uhr  Foyer - Frühlingskonzert mit den Kindern Musikfreunde 

Bad Tennstedt, Leitung: Herr Keßler
19.3.2014 
18.00 Uhr  Multifunktionsraum E 12
 „Im Land der Inka´s“ - ein eindrucksvoller Diavortrag mit 

dem Abenteurer Thomas Heinze
23.3.2014
18.00 Uhr  Foyer - Abendkonzert mit Jürgen  Vockrodt
25.3.2014
18.00 Uhr  Foyer - Chorabend mit dem gemischten Chor Straußfurt

30.3.2014 
18.00 Uhr  Foyer - Abendkonzert mit Tino Bach - mit seiner E-

Geige  
Änderungen vorbehalten!
Sofern Ihnen die Veranstaltungen gefallen haben, würden wir uns über 
eine positive Resonanz freuen. Haben Sie einen besonderen Tipp für 
uns?
Median Klinik Bad Tennstedt
Freizeitgestaltung
E-mail: ten.freizeit@median-kliniken.de

Selbsthilfegruppe 7 Angehörige Demenzkranker 
Bad Langensalza
Dana Koselack, Rathenaustr. 7, 
99947 Bad Langensalza
Tel. 03603 89 4952
danakoselack@t-online.de 
+ Regina Brückner Tel. 036043 15 9702
+ Verena Domschke Tel. 036043 70 370

11. Schlemmermarkt in Kirchheilingen

lockt am 28. Februar mit regionalen Spezialitäten

Nie legten Verbraucher mehr Wert darauf, den Werdegang ihrer Nah-
rung nachvollziehen zu können. Regionale Produzenten, biozertifi-
zierte Lebensmittel und nachhaltige Anbau- und Aufzuchtmethoden 
liegen im Trend. Dem trägt der Schlemmermarkt, der dieses Jahr am 
28. Februar im „Alten Speicher“ in Kirchheilingen stattfindet, seit je-
her Rechnung. Doch in diesem Jahr bieten die Veranstalter erstmals 
auch eine Plattform für Fachpublikum.
Weberstedt (20.2.2014). Unter dem Motto „regional is(s)t genial“ veran-
stalten die Agrargenossenschaft e.G. Kirchheilingen und der Tourismus-
verband der Welterberegion Wartburg Hainich e.V. erstmals eine kleine 
Haus- und Verkaufsmesse für Fachleute aus Tourismus, Gastronomie 
und Hotellerie. Ab 10 Uhr steht der Austausch miteinander im Mittelpunkt. 
Interessierte Profis können sich über lokale Produzenten und Verwer-
ter informieren und Kontakte knüpfen. So soll die Messe nicht nur neue 
Trends aufzeigen, sondern auch zum Netzwerken einladen. (Anmeldun-
gen für Fachbesucher unter: (036022) 98 08 36)
Damit wird der Schlemmermarkt zum Bestandteil der monatlichen Veran-
staltungsreihe „Unser Welterbe ist meine Chance“. Jeden Monat lädt der 
Tourismusverband der Welterberegion Wartburg Hainich zu einem an-
deren Thema an einen anderen Ort. Verbindendes Element aller Veran-
staltungen ist der Anspruch, das vielfältige Angebot und die touristischen 
wie wirtschaftlichen Möglichkeiten der Welterberegion aufzuzeigen und 
touristische Akteure der Region miteinander in Kontakt zu bringen.
Beim Schlemmermarkt in Kirchheilingen rundet ab 12.30 Uhr ein Vortrag 
den Messeteil für Fachbesucher ab. Frank Baumgarten, Vorstandsmit-
glied der Agrargenossenschaft Kirchheilingen e.G. redet über „Tierische 
Warenkunde - von Aufzucht, Haltung und Fütterung“.
Am Nachmittag aber nimmt der Schlemmermarkt seinen traditionellen 
Verlauf und lädt auch fachfremde Besucher zum Kosten und Schlemmen 
ein. Alle Produkte, die auf dem Markt angeboten werden, stammen aus 
regionalem Anbau beziehungsweise regionaler Aufzucht und können di-
rekt beim Hersteller auch eingekauft werden.
Die Welterberegion Wartburg Hainich:
Seit 2012 vermarktet der Tourismusverband der Welterberegion Wart-
burg Hainich e.V. die Region zwischen dem UNESCO-Weltkulturerbe 
Wartburg und dem UNESCO-Weltnaturerbe im Nationalpark Hainich 
(unter dem Namen TV WER). Das Gebiet erstreckt sich bis zum Wer-
ratal und umfasst zahlreiche Attraktionen wie die Städte Eisenach und 
Mühlhausen mit ihrer aufregenden Geschichte um Martin Luther, Tho-
mas Müntzer und Johann Sebastian Bach, die Stadt Bad Langensalza 
als blühendste Stadt Europas, das deutschlandweit einzigartige Wild-
katzendorf in Hütscheroda oder den Baumkronenpfad. Wunderschöne 
Rad- und Wanderwege sowie Angebote für ambitionierte Sportler und 
Wellnesshungrige runden das touristische Angebot ab.
Weitere Fragen beantworten wir gerne unter:
Tourismusverband der Welterberegion Wartburg Hainich e.V.
Ansprechpartnerin: Anke Trautmann
Am Schloß 2
99947 Weberstedt
www.welterbe-wartburg-hainich.de
info@welterbe-wartburg-hainich.de
036022/980836
oder:
Curcuma Medien GbR
Ansprechpartnerin: Anita Grasse
Friemarer Straße 12-14
99867 Gotha
www.curcuma-medien.de
grasse@curcuma-medien.de
03621/7398240

Veranstaltungen 
in der Median Klinik Bad Tennstedt 

im März 2014

Folgende Veranstaltungen können gern von Gästen und Einwoh-
nern der Stadt und Umgebung besucht werden. Der Eintritt ist frei!
9.3.2014 
18.00 Uhr  Foyer   - Abendkonzert mit Patrick Wilke
14.3.2014
18.00 Uhr   Multifunktionsraum E 12 - Diavortrag „Bad Langensal-

za“ mit Thomas Puhl




